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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

 

in Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 3718/J/J betreffend den 

tatsächlichen Personalstand, welche die Abgeordneten Beate Meinl-Reisinger und Kollegen 

am 18. Februar 2015 an mich richteten, stelle ich als Bundesministerin für Familien und 

Jugend fest:  

 

Antwort zu Frage 1) bis 9) und 53) bis 61) 

Da erst mit Inkrafttreten des Bundesministeriengesetzes am 1. März 2014 das 

Bundesministerium für Familien und Jugend verankert wurde, können keine Angaben zu den 

Jahren 2005 bis 2013 getroffen werden. 

 

Antwort zu Frage 10) und 12) 

Im Jahr 2014 waren keine Personen direkt oder indirekt über Beteiligungen gem. § 67 BHG 

für das BMFJ tätig. 

 

Antwort zu Frage 11) 

Die Gesamtkosten für direkt beim BMFJ beschäftigten Bediensteten können dem vorläufigen 

Rechnungsabschluss entnommen werden. 

 

Antwort zu Frage 13) bis 42) 

Ich ersuche um Verständnis dafür, dass ich diese Fragen aufgrund des extremen 

Verwaltungsaufwandes, der zu ihrer Beantwortung notwendig wäre, nicht beantworten kann. 
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Es ist zu bedenken, dass jede Bestellung von Gegenständen oder kleinen Reparaturarbeiten 

angeführt werden müsste. Zudem wird die Mehrheit aller Aufträge auf Basis von 

Rahmenverträgen/Rahmenvereinbarungen der BBG seitens der Bundesministerien 

beauftragt. Jedenfalls wurden aber bei all diesen Aufträgen die Bestimmungen des 

Bundesvergabegesetzes 2006 eingehalten. 

 

Antwort zu Frage 43) bis 52) 

Da erst mit Inkrafttreten des Bundesministeriengesetzes am 1. März 2014 das 

Bundesministerium für Familien und Jugend verankert wurde, konnten zum Stichtag 

1. Jänner der jeweiligen Jahre keine Aussagen getroffen werden. 

 

Antwort zu Frage 53) bis 62) 

Im Jahr 2014 hielt das BMFJ keine Beteiligungen die nicht unter § 67 BHG fallen. 

 

Antwort zu Frage 63) und 64) 

Dies wird nach Lage des Falles nach den Grundsätzen Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit entschieden. 

 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

 

Dr. KARMASIN 
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